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§ 9  Baubeschreibung 
 
1In der Baubeschreibung sind das Bauvorhaben und seine Nutzung zu erläutern, soweit dies zur 
Beurteilung erforderlich ist und die notwendigen Angaben nicht im Lageplan und den Bauzeichnungen 
enthalten sind. 2Die Gebäudeklasse und die Höhe im Sinn des Art. 2 Abs. 3 Satz 2 BayBO sind anzugeben. 
3Die Baukosten der baulichen Anlagen einschließlich der dazugehörenden Wasserversorgungsanlagen auf 
dem Baugrundstück sind anzugeben.


